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Manchmal nehmen Kinder oder Erwachsen nur Erreger auf, ohne zu erkranken. Auch werden in eini-
gen Fällen Erreger nach durchgemachter Erkrankung noch längere Zeit mit dem Stuhlgang ausge-
schieden oder in Tröpfchen beim Husten und durch die Atmungsluft übertragen. Dadurch besteht die 
Gefahr, dass sie die Spielkameraden, Mitschüler oder das Personal anstecken. Im Infektionsgesetz ist 
deshalb vorgesehen, dass die „Ausscheider" von Cholera-, Diphtherie-, EHEC-, Typhus-Paratyphus- 
und Schigellenruhr-Bakterien nur mit Genehmigung und nach Belehrung durch das Gesund-
heitsamt wieder in die Schule gehen dürfen. 
 
Auch wenn bei Ihnen zu Hause jemand an einer schweren oder hochansteckenden Infektions-
krankheit leidet, können weitere Mitglieder des Haushaltes diese Krankheitserreger schon aufge-
nommen haben und dann ausscheiden, ohne selbst erkrankt zu sein. Auch in diesem Fall muss Ihr 
Kind zu Hause bleiben. 
 
Wann ein Besuchsverbot der Schule für Ausscheider oder ein möglicherweise infiziertes aber nicht 
erkranktes Kind besteht, kann Ihnen Ihr behandelnder Arzt oder Ihr Gesundheitsamt mitteilen. Auch in 
diesen beiden Fällen müssen Sie uns benachrichtigen. 
 
Gegen Diphtherie, Masern, Mumps, (Röteln), Kinderlähmung, Typhus und Hepatitis A stehen 
Schutzimpfungen zur Verfügung. Liegt dadurch ein Schutz vor, kann das Gesundheitsamt in Einzel-
fällen das Besuchsverbot sofort aufheben. Bitte bedenken Sie, dass ein optimaler Impfschutz je-
dem Einzelnen sowie der Allgemeinheit dient. 
 
Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Haus- oder Kinderarzt oder an Ihr Ge-
sundheitsamt.  
 
 
 

Verbot des Mitbringens von Waffen usw. in Schulen 
 

Erl. v. 29.6.1977 - 304 -31 704 (SVBI. S.180) - VORIS 22410 00 00 00 011, 
geändert durch RdErl v. 15.1.2004 (SVBI. 3/2004) - VORIS 22410 00 00 00 011 

Bezug: Erl. v. 10. 1. 1961 

1. Den Schülern aller Schulen in meinem Geschäftsbereich wird untersagt, Waffen im Sinne des 
Bundes-Waffengesetzes in der jeweils geltenden Fassung mit in die Schule oder zu 
Schulveranstaltungen zu bringen. Dazu gehören im Wesentlichen die im Bundes-
Waffengesetz als verboten bezeichneten Gegenstände (insbesondere die so genannten 
Springmesser oder Fallmesser, Stahlruten, Totschläger, Schlagringe usw.), ferner 
Schusswaffen (einschl. Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen) und gleichgestellte 
Waffen (z.B. Gassprühgeräte) sowie Hieb- und Stoßwaffen. Dies Verbot gilt auch für 
volljährige Schüler, die entweder im Besitz einer Erlaubnis zum Führen von Waffen sind (z.B. 
Jagdschein) oder erlaubnisfreie Waffen erwerben dürfen. 

2. Untersagt wird außerdem das Mitbringen von Munition jeder Art, von Feuerwerkskörpern, von 
Schwarzpulver und von Chemikalien, die geeignet sind, für explosive Verbindungen 
verwendet zu werden. 

3. Alle Schüler sind jeweils zu Beginn eines Schuljahres über den Inhalt dieses Erlasses zu 
belehren. Dabei ist auf die altersbedingten speziellen Gefährdungen besonders einzuge-
hen. Es ist darauf hinzuweisen, dass ein Verstoß gegen das Verbot des Mitbringens von 
Waffen usw. eine Erziehungs- und Ordnungsmaßnahme zur Folge haben kann. 

4. Abdruck dieses Erlasses ist jeweils bei der Aufnahme in eine Schule den  Er-
ziehungsberechtigten zur Kenntnis zu geben. 

 


